
 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 219/2009/HE/BV
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 26.01.2009
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-430

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.02.2009 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 16.02.2009 öffentlich 

 
Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
Sachverhalt: 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit 
Stand vom 31.12.2008 im Verwaltungshaushalt auf 25.638,31 €. Im Vermögenshaushalt 
bestehen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Minderausgaben bzw. 
Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen sowie die Deckungsreserve.   
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die 
Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 25.638,31 € zu genehmigen.  
 
 
 
 
______________ 
Manske 
 
 
 
Anlagen: 
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2008)  
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EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8
Stand: 31.12.08 Verwaltungshaushalt

70000.510000 Unterhaltung Abwassernetz 13.000,00 24.042,63 11.042,63 7.525,78 3.516,85 Rohrbruch Eichenstraße

70000.540000 Bewirtschaftung 
Abwasserbeseitigung

4.800,00 8.629,21 3.829,21 0,00 3.829,21 Stromkosten Pumpstation Heistmer Weg

70000.713000 Umlage an den AZV 202.000,00 222.348,47 20.348,47 18.700,94 1.647,53 gestiegene Abwassermenge
77100.550000 Fahrzeughaltung Bauhof 18.000,00 21.528,72 3.528,72 0,00 3.528,72 Reparatur Iseki, Mulchgerät, Schlegelmäher und 

Handrasenmäher
90000.810000 Gewerbesteuerumlage 57.500,00 70.616,00 13.116,00 0,00 13.116,00 höhere Gewerbesteuerumlage durch gestiegene 

Gewerbesteuereinnahmen
Summe 295.300,00 347.165,03 51.865,03 26.226,72 25.638,31

25.638,31
Vermögenshaushalt

0,00noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag davon bereits 
genehmigt

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =

Im Vermögenshaushalt bestehen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen!

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Heist

Bezeichnung der 
HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung

noch zu 
genehmigen
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 220/2009/HE/BV
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 26.01.2009
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-430

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.02.2009 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 16.02.2009 öffentlich 

 
Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2008 
 
Sachverhalt: 
Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 
Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 2.500,-- € nicht übersteigt. 
Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister 
ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- 
und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 
 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des II. Halbjahres 2008 belaufen sich insgesamt 
auf 12.226,43 €. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die 
Deckungsreserve sowie Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Information des Bürgermeisters nach § 3 der Haushaltssatzung für das II. Halbjahr 2008 
wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
___________________ 
Manske 
 
 
 
Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des II. Halbjahres 2008   
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Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschl. 
Nachtrags-
haushalt)

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon bereits 

berichtet/ 
genehmigt

noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

€ € € € €
1 2 3 4 5 6

Stand: 31.12.2008

Deckungskreis 1 Personalkosten u. Aufwendungen für 
ehrenamtliche Tätigkeiten

277.700,00 279.858,61 2.158,61 2.158,61 Erstattung Verdienstausfall für 
Feuerwehreinsätze und 
Krankheitsvertretung Sekretariat 
Grundschule

00000.592010 Zuwendung anläßlich der Geburt von Kindern 0,00 150,00 150,00 150,00 3 Geburten

13000.562000 Aus- und Fortbildung Feuerwehrleute 2.000,00 2.557,58 557,58 557,58 Untersuchung der 
Atemschutzgeräteträger

21110.500000 Unterhaltung Grundschule 5.000,00 5.362,22 362,22 362,22 Wasserrohrburch Keller im 
Altbautrakt

Deckungskreis 8 Grundschule (Lehrmittel, Lernmittel u.ä.) 13.600,00 13.821,87 221,87 221,87 Bücher und Unterrichtsmaterialien

36000.520000 Gerätekauf- und Unterhaltung Bücherei 300,00 378,42 78,42 78,42 Prospektregal für Bücherei
45100.700000 Zuschuss für Jugendpflegefahrten 1.500,00 1.606,60 106,60 106,60 diverse Jugendausfahrten
46400.540000 Bewirtschaftungskosten Kindergarten 600,00 679,71 79,71 79,71 Abwicklung Gebäudeversicherung 

Kindergarten über Gemeinde 
56000.510000 Unterhaltung Sportanlagen 5.000,00 6.278,58 1.278,58 1.278,58 Bewässerung Sportplätze
56000.520000 Geräte, Ausstattungs- und 

Ausrüstungsgegenstände
0,00 29,63 29,63 29,63 Telefon für Bauhof und 

Umkleidegebäude

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 
2.500,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich 
über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren. 

Gemeinde Heist

Information des Bürgermeisters
für das 2. Halbjahr 2008 gemäß § 3 der Haushaltssatzung

Verwaltungshaushalt

Ö
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Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschl. 
Nachtrags-
haushalt)

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon bereits 

berichtet/ 
genehmigt

noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

€ € € € €
1 2 3 4 5 6

63000.520000 Straßenschilder 2.000,00 2.163,54 163,54 72,85 90,69 diverse Straßenschilder
77100.560000 Dienst- und Schutzkleidung Bauhof 600,00 1.789,21 1.189,21 1.189,21 Warnschutzbekleidung für 

Bauhofmitarbeiter

6.303,12

21110.935000 Erwerb von beweglichem Vermögen 
Grundschule

11.000,00 11.491,04 491,04 491,04 Bücherschrankwand für 
Lehrerzimmer, Computer und 
Monitore

21110.950000 Baukosten Grundschule 10.000,00 10245,12 245,12 245,12 Grundinstandsetzung 
Lehrerzimmer

70000.960000 Baukosten Abwasserbeseitigung 0,00 2098,97 2.098,97 2.098,97 Restarbeiten Oberflächen-
herstellung Buchenweg

75000.950000 Baukosten Friedhof 0,00 1.715,30 1.715,30 1.715,30 Zaunelemente für Friedhof
88070.932000 Grunderwerbskosten 15.000,00 16150,88 1.150,88 1.150,88 Notarkosten Schulstraße 1
88080.932000 Erwerb von Grundstücken 0,00 222,00 222,00 222,00 Eintragung Vorkaufsrecht B-Plan 

15 -Gewerbegebiet- 

5.923,31

12.226,43Summe des Berichts gemäß § 3 der Haushaltssatzung

Summe Vermögenshaushalt

Summe Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt



 
Gemeinde Heist 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 212/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 11.12.2008
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Verwaltungsausschuss des Vereins "Kindergarten 
Heist e.V." 

12.01.2009 nicht öffentlich 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

19.01.2009 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.02.2009 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 16.02.2009 öffentlich 

 
Aktuelle Kinderzahlen/Bedarfserhebung für die Kindertagesstätten 
 
Sachverhalt: 
 
Die nachstehenden Kinderzahlen vom 12.12.2008 werden zur Kenntnis gegeben. 
 
  

geboren zwischen 01.08.2002 und 31.07.2003         34 
geboren zwischen 01.08.2003 und 31.07.2004           26 
geboren zwischen 01.08.2004 und 31.07.2005           20 
geboren zwischen 01.08.2005 und 31.07.2006           22 
geboren zwischen 01.08.2006 und 31.07.2007           21 
geboren zwischen 01.08.2007 und 31.07.2008           21 
geboren zwischen 01.08.2008 und 12.12.2008   10 
 
 
Für die nächsten Jahre besteht folgender Bedarf an Kindertagesstättenplätzen in Heist: 

          
 
         Kindergartenjahr 2009/2010                       68 Kinder  (+ 21 Kinder )   
         Kindergartenjahr 2010/2011   63 Kinder   (+ 21 Kinder) 
         Kindergartenjahr 2011/2012  64 Kinder   (+ ca. 24 Kinder) 
      

Die Zahlen in Klammern zeigen die Kinder an, die im Laufe des Kindergartenjahres 3 Jahre 
alt werden und somit einen Rechtsanspruch auf einen Regelkindergartenplatz haben. Ein 
Regelkindergartenplatz umfasst eine Betreuung von 20 Stunden wöchentlich. 
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 In der Gemeinde Heist stehen folgende Kindergartenplätze zur Verfügung: 
           

Kindergarten Heist e.V.:  2 Vormittagsgruppen mit  je 20 Plätzen, 1 Gruppe mit 2 
Integrationsmaßnahmen reduziert auf 17 Plätze,  1 Familiengruppe mit 10 Elementar – 
und 5 Krippenplätzen,  
 
Waldkindergarten: 17 Vormittagsplätze 
 
Es stehen also insgesamt 84 Plätze am Vormittag, die auch den Rechtsanspruch 
erfüllen, zur Verfügung. Dem gegenüber steht ein Bedarf von zum 01.08.2009 von 68 
Kindern, im Laufe des Kindergartenjahres erfüllen weitere 21 Kinder den 
Rechtsanspruch. 

 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Nachfrage nach Krippen- und Ganztagesplätzen in Heist ist derzeit sehr groß und kann 
nicht vollständig durch den Kindergarten Heist e.V. gedeckt werden. Ein Umbau einer 
Gruppe in eine Krippengruppe ist dringend notwendig. Die vorhandene Familiengruppe muss 
wegfallen und in eine Ganztagesgruppe umgewandelt werden. Durch diese Veränderung 
fallen 10 Regelkindergartenplätze weg. Durch die sinkende Kinderzahl ist jedoch der 
Platzbedarf ausreichend.  
 
Der Waldkindergarten Heist wird derzeit von 17 Kindern besucht. Es ist davon auszugehen, 
dass er auch im nächsten Kindergartenjahr wieder voll belegt sein wird.  
 
Nach dem Kindertagesstättenausbaugesetz (TAG) sollen für 17 % der Kinder unter 3 Jahren 
Krippenplätze geschaffen werden. Für die Gemeinde Heist sind  dies 10 Kinder, wenn man 
das Kindergartenjahr 2008/2009 zu Grunde legt. Auch hier kommen im Laufe des 
Kindergartenjahres Kinder hinzu, deren Mütter nach der Elternzeit wieder ihrer 
Berufstätigkeit nachgehen wollen. Bis zum Jahr 2013 sollen für 35 % der Kinder unter 3 
Jahren Krippenplätze zur Verfügung stehen.   
 
Um den künftigen Bedarf an Ganztages- und Krippenplätzen zu erfahren, sollte kurzfristig 
eine Umfrage bei den Eltern stattfinden.  
 
Finanzierung: 
 
Es besteht die Möglichkeit für die Umwandlung einer Gruppe in eine Krippengruppe 
Zuschüsse aus Kreis- und Landesmitten zu erhalten. Diese sind jedoch für 25 Jahre  
zweckgebunden.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Verwaltungsausschuss /der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales /der 
Finanzausschuss /die Gemeindevertretung nimmt die Geburtenentwicklung in der Gemeinde 
Heist zur Kenntnis. Der weitere Bedarf an Krippen- und Ganztagesplätzen ist durch eine 
Elternumfrage zu ermitteln. Auf Grund des festgestellten Bedarfs sind die Umbaumaßnahmen 
bis zum Sommer 2009 abzuschließen.       
 
___________________ 
  (Siemonsen)  



 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 213/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 11.12.2008
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Verwaltungsausschuss des Vereins "Kindergarten 
Heist e.V." 

12.01.2009 nicht öffentlich 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

19.01.2009 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.02.2009 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 16.02.2009 öffentlich 

 
Elternbeiträge im Kindergarten Heist 
 
Sachverhalt: 
 
Laut § 4 Abs. 5 des Vertrages über die Finanzierung des Kindergartens Heist e.V. und der 
Gemeinde Heist prüft der Verein einmal jährlich im Einvernehmen mit der Gemeinde, ob und 
in welchem Umfange eine Anpassung der Elternbeiträge vorgenommen werden soll. In den 
letzten Jahren hat keine wesentliche Erhöhung der Elternbeiträge stattgefunden. 
 
 
Stellungnahme:  
 
Die aktuelle Gebührenordnung des Kindergartens Heist e.V. und  die Empfehlung des Kreises 
über die Angleichung der Teilnahmebeiträge der Kindertagesstätten vom 07.03.2008 sind als 
Anlage beigefügt.  
 
Folgende gravierende Unterschiede sind zu erkennen: 
 
 Gebührenordnung 

Kindergarten Heist 
Richtlinien des Kreises 

Regelzeiten/Halbtagesplatz 8.30 Uhr – 13.00 Uhr = 22,5 
Stunden wöchentlich 

20 Stunden wöchentlich 

Beitrag für Halbtagesplatz 115,00 Euro 135,50 Euro 
Beitrag Früh- und 
Spätdienste 

15,00 Euro für 0,5 – 1,5 
Stunden ohne 
Differenzierung 

16,50 Euro pro halbe Stunde 

Beitrag für Krippe 8.00-
16.00 Uhr 

343 Euro 407 Euro 
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Beitrag Früh- und Spätdienst 
Krippe 

43,00 Euro pro Stunde 24,50 Euro pro halbe Stunde 

 
Von Seiten der Verwaltung wird empfohlen, die Beitragsordnung des Kindergartens in den 
nächsten Jahren den Richtlinien des Kreises anzugleichen. Eine sofortige Erhöhung würde zu 
Mehrausgaben von bis zu 100 Euro für Eltern führen. Es sollte eine sofortige Angleichung der 
Beiträge der Früh- und Spätdienste und der Krippenbeiträge erfolgen. Diese Betreuungszeiten 
haben die höchsten Personalkosten.  
 
Die Richtlinien des Kreises Pinneberg werden in allen Kindertagesstätten im Amtsbereich 
Moorrege und auch in den umliegenden Gemeinden angewandt.    
 
 
Finanzierung: 
 
Durch eine Erhöhung der Elternbeiträge kommt es zu einem geringeren Zuschussbedarf durch 
die Gemeinde.   
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Verwaltungsausschuss empfiehlt/der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales 
empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem 
Kindergarten Heist e.V. zu empfehlen die Gebührenordnung den Richtlinien des Kreises 
anzugleichen. 
  
 
 
___________________ 
    (Siemonsen) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Gebührenordnung Kindergarten Heist e.V. und Richtlinien des Kreises  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 217/2009/HE/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 15.01.2009
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 461.4802

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.02.2009 öffentlich 
 
Sozialstaffelleistungen 2008 
 
Sachverhalt: 
 
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 10.05.2007 beschlossen, dass über die Höhe der 
geleisteten finanziellen Aufwendungen der Gemeinde für Sozialstaffelleistungen für die 
Kindertagesstätten jeweils am Jahresanfang informiert werden soll. 
 
Stellungnahme: 
 
Im Jahr 2008 wurden Sozialstaffelleistungen für die Zeit von April 2007 bis Juli 2008 in 
Höhe von 1.686,00 Euro gezahlt.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss nimmt zur Kenntnis, dass im Jahr 2008 von der Gemeinde Heist 
Sozialstaffelleistungen in Höhe von 1.686,00 Euro geleistet worden sind.  
 
  
 
 
___________________ 
  (Siemonsen) 
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Gemeinde Heist 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 211/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 11.12.2008
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Verwaltungsausschuss des Vereins "Kindergarten 
Heist e.V." 

12.01.2009 nicht öffentlich 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

19.01.2009 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.02.2009 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 16.02.2009 öffentlich 

 
Haushalt 2009 Kindergarten Heist e.V. 
 
Sachverhalt: 
 
Der Kindergarten Heist hat die  anliegende vorläufige Kalkulation für das Haushaltsjahr 2009 
vorgelegt.  Sie sieht Einnahmen in Höhe von 189.165 Euro und Ausgaben in Höhe von 
324.300 Euro vor, so dass sich ein Zuschussbedarf von 135.135 Euro (2008 = 111.950 Euro) 
ergibt  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Durch den gesunkenen Landeszuschuss, eine geringeres Aufkommen an Mitgliedsbeiträgen 
und eine Nichtauslastung der Regelgruppen (fehlende Elternbeiträge) wird mit geringeren 
Einnahmen gegenüber dem Jahr  2008 in Höhe von 6.935 Euro gerechnet. 
 
Auf der Ausgabenseite werden u.a. höhere Personalkosten, Kosten für die Gebäudereinigung 
und Instandhaltungskosten dargestellt. Neu hinzu gekommen sind die Personalkosten für das 
freiwillige soziale Jahr und die Neuanschaffungen. Mit geringeren Ausgaben wird u.a. für die 
Kreisbesoldungsstelle, die Berufsgenossenschaft, die Fortbildung und die 
Unterhaltungskosten des Gebäudes gerechnet.    
 
Auf Grund der sinkenden Kinderzahlen muss zum 01.08.2009 eventuell eine Regelgruppe 
geschlossen werden. Durch eine Elternumfrage soll festgestellt werden, wie hoch der künftige 
Bedarf an Krippen- und Ganztagesplätzen in Heist ist.  
 
Um den Zuschuss der Gemeinde zu senken, sollte spätestens zum Kindergartenjahr 
2009/2010 eine Angleichung der Elternbeiträge an die dann aktuellen Kreisrichtlinien 
erfolgen. Auch eine schrittweise Erhöhung ist möglich. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Der Kindergarten Heist e.V. benötigt für das Haushaltsjahr 2009 einen Zuschuss in Höhe von 
135.135  Euro. Eine aktualisierte Kalkulation ist zum 01.08.2009 vorzulegen.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Verwaltungsausschuss empfiehlt/der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales 
empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt /die Gemeindevertretung beschließt dem 
Kindergarten Heist e.V. einen Zuschuss für das Jahr 2009 in Höhe von 135.135  Euro zu 
gewähren, wobei sich die Jahresrechnung entsprechend auswirken kann. Eine aktualisierte 
Kalkulation ist zum 01.08.2009 vorzulegen. 
  
 
 
___________________ 
 (Siemonsen) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Vorläufige Kalkulation 2009  
 
 
 



Ö  8





 
Gemeinde Heist 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 215/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 22.12.2008
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

19.01.2009 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.02.2009 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 16.02.2009 öffentlich 

 
Zuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeitmaßnahmen 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gemeinde Heist zahlt seit dem 01.05.2007 einen Zuschuss von 1,80 Euro pro Tag und 
Kind  für Jugendpflegefahrten. Die Gemeinde Heist hat sich damit den Grundsätzen für die 
Gewährung von Zuschüssen für Kinder- und Jugendpflegemaßnahmen des Kreises Pinneberg 
angeschlossen (Anlage 1)  
 
 
Finanzierung: 
 
Durch eine Erhöhung des Tagessatzes müssen im Haushalt höhere Mittel eingeplant werden. :  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die 
Gemeindevertretung beschließt, den Zuschuss zum ___________ auf __________ Euro zu 
erhöhen/ den Zuschuss parallel zu den Kreisrichtlinien zu erhöhen/ den Zuschuss nicht zu 
erhöhen.   
 
 
___________________ 
  (Siemonsen) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Richtlinien des Kreises Pinneberg  
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